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A EINLEITUNG  

1 Kurzdarstellung der Planung 

1.1 Ziele und Inhalte der Planung 

Die Gemeinde Sontheim verfügt über einen rechtsgültigen Flächennutzungsplan aus dem Jahr 1989. 

In diesem wird der Planungsraum als Flächen für die Landwirtschaft und als Mischgebietsfläche mit 

Einzelbäumen dargestellt.  

Die im rechtskräftigen Flächennutzungsplan bisher enthaltenen Darstellungen innerhalb des Ände-

rungsbereiches werden aus folgenden Gründen angepasst: 

Die Gemeinde Sontheim plant am südwestlichen Ortsrand des Ortsteils Attenhausen zur Deckung des 

örtlichen Bedarfs an Gewerbeflächen die Änderung des Flächennutzungsplans. Mit der Änderung des 

Flächennutzungsplans möchte die Gemeinde Sontheim der bereits bestehenden Nachfrage nach Bau-

flächen für Gewerbe gerecht werden. Es sollen die bestehenden Betriebsflächen der „Boneberger 

Schreinerei GmbH“ baurechtlich gesichert und erweitert werden. Zudem soll im Südwesten des Plan-

gebiets eine Lagerhalle für den Betrieb „E. Rolly Bodenbeläge“ gebaut werden. Ziel der Planung ist 

demnach die Schaffung von bedarfsgerechten Gewerbeflächen. 

Nach § 2a Baugesetzbuch (BauGB) hat die Kommune dem Vorentwurf eines neuen Bauleitplans im 

Aufstellungsverfahren eine Begründung beizulegen, die neben den Zielen, Zwecken und wesentlichen 

Auswirkungen des Plans auch - als gesonderten Teil - einen Umweltbericht enthält. In diesem werden 

die für die Umweltprüfung ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes dargestellt. Die 

Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind in 

§ 1 (6) Nr. 7 sowie in § 1a BauGB benannt; u. a. handelt es sich hierbei um die Auswirkungen des 

Plans auf die Schutzgüter Boden, Wasser, Klima/Luft, Tiere und Pflanzen / biologische Vielfalt, Land-

schaft, Mensch, Kultur- und Sachgüter und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen. 

Der Umweltbericht bildet einen selbständigen Bestandteil der Begründung und wird im Laufe des 

Planungsprozesses fortgeschrieben. Insbesondere sind die Ergebnisse aus der Öffentlichkeits- und 

Trägerbeteiligung diesbezüglich zu berücksichtigen. 

1.2 Angaben zu Standort und Umfang der Planung 

Der Änderungsbereich des Flächennutzungsplans befindet sich in südwestlicher Ortsrandlage des 

Ortsteils Attenhausen, zwischen „Ottobeurer Straße“ (St 2011) und der Straße „Am Sodenbach“. Das 

Geländeniveau des Plangebietes ist weitgehend eben. Es umfasst die Grundstücke mit den Fl.-Nrn.: 

122, 156, 158, 1268/4 und 150 (Teilfläche), 143/2 (Teilfläche) bei einer Gesamtfläche von ca. 1,4 ha.  
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Der Änderungsbereich selbst wird im Osten vom bestehenden Gewerbebetrieb der Schreinerei Bone-

berger geprägt, ansonsten ist es überwiegend unbebaut und intensiv landwirtschaftlich genutzt (In-

tensivgrünland). Die Fläche ist ringsherum überwiegend von landwirtschaftlicher Fläche umgeben. Im 

Osten und Süden schließen Wohnbebauung und gewerbliche Nutzungen an. In westlicher Richtung 

verläuft in einer Entfernung von ca. 40 m zur westlichen Begrenzung des Änderungsbereich der „At-

tenhauser Bach“, welcher von bachbegleitenden Gehölzen umgeben ist. Dahinter befinden sich wei-

tere Grünflächen und Tennisplätze. Im Süden grenzt die Straße „Am Sodenbach“ an, welche die ver-

kehrliche Erschließung des Plangebietes und den Anschluss an die „Ottobeurer Straße“ (St 2011) si-

chert. Von hier aus besteht Anschluss nach Ottobeuren bzw. erfolgt die Anbindung an den überörtli-

chen Verkehr (u.a. Autobahn A 96) über die Autobahnauffahrt „Erkheim“ in nördliche Richtung.  

Das Geländeniveau des Plangebietes ist weitgehend eben und liegt auf etwa 622 m ü. NHN 

 

Abbildung 1:  Lage des Änderungsbereichs; Quelle BayernAtlas, unmaßstäblich 
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Abbildung 2:  Blick von Westen in Richtung der Schreinerei 

 
Abbildung 3:  Blick entlang des Attenhauser Baches mit Begleitgehölzen nach Südosten 

Im Zuge der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes wird der nordwestliche Teil des geplanten Ge-

werbegebietes als Gewerbliche Baufläche dargestellt. Bisher wurde der Bereich als landwirtschaftli-

che Nutzfläche im Westen und als Mischgebietsfläche im Osten dargestellt.  
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Abbildung 4:  Gegenüberstellung von Bestand und Planung im FNP, unmaßstäblich 

1.3 Untersuchungsraum 

Der Untersuchungsraum umfasst den Änderungsbereich und die daran angrenzenden Flächen, sofern 

sie im räumlichen Zusammenhang stehen. Für das Schutzgut Landschaftsbild wird ein entsprechend 

großer Umkreis um das Projektgebiet gewählt, um die räumliche Lage am Ortsrand von Attenhausen 

und die umliegenden Blickbezüge hinreichend zu berücksichtigen. 

2 Darstellung der Fachpläne und Fachgesetze - Planungsgrundlagen 

2.1 Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP)  

Ziele der Raumordnung sind nach § 3 Abs.1 Nr. 2 ROG „verbindliche Vorgaben in Form von räumlich 

und sachlich bestimmten oder bestimmbaren, vom Träger der Landes- oder Regionalplanung ab-

schließend abgewogenen textlichen oder zeichnerischen Festlegungen in Raumordnungsplänen zur 

Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raumes“. Diese Festlegungen betreffen die Siedlungsstruk-

tur, die Freiraumstruktur und die zu sichernden Standorte und Trassen für Infrastruktur. 
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Gemäß der Strukturkarte des Landesentwicklungsprogramms Bayern (Stand 01.01.2020) liegt die Ge-

meinde Sontheim innerhalb des allgemeinen ländlichen Raums im Süden der Region Donau-Iller. Die 

Gemeinde liegt in der Nähe zum Oberzentrum Memmingen im Westen und zu den Mittelzentren 

Mindelheim und Bad Wörishofen im Osten. 

Für den ländlichen Raum und die gegenständliche Planung benennt das Landesentwicklungspro-

gramm Bayern die folgenden relevanten Ziele (Z) und Grundsätze (G): 

1 Grundlagen und Herausforderungen der räumlichen Entwicklung und Ordnung Bayerns 

1.1.1 Gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen 

(Z)  „In allen Teilräumen sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaffen oder zu 

erhalten. Die Stärken und Potenziale der Teilräume sind weiter zu entwickeln. Alle überört-

lich raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen haben zur Verwirklichung dieses Ziels 

beizutragen.“ 

(G)  „Hierfür sollen insbesondere die Grundlagen für eine bedarfsgerechte Bereitstellung und Si-

cherung von Arbeitsplätzen, Wohnraum sowie Einrichtungen der Daseinsvorsorge und zur 

Versorgung mit Gütern geschaffen oder erhalten werden.“ 

1.1.2 Nachhaltige Raumentwicklung 

(Z)  „Die räumliche Entwicklung Bayerns in seiner Gesamtheit und in seinen Teilräumen ist nach-

haltig zu gestalten.“ 

1.4.1 Hohe Standortqualität  

(G)  „Die räumliche Wettbewerbsfähigkeit Bayerns soll durch Schaffung bestmöglicher Standort-

qualitäten in wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Sicht in allen Teilräumen gestärkt 

werden. Dabei sollen im Wettbewerb um Unternehmen und Arbeitskräfte lagebedingte und 

wirtschaftsstrukturelle Defizite ausgeglichen, infrastrukturelle Nachteile abgebaut sowie vor-

handene Stärken ausgebaut werden.“ 

2.2.5 Entwicklung und Ordnung im ländlichen Raum  

(G) „Der ländliche Raum soll so entwickelt und geordnet werden, dass  

- er seine Funktion als eigenständiger Lebens- und Arbeitsraum nachhaltig sichern und 

weiterentwickeln kann,  

- seine Bewohner mit allen zentralörtlichen Einrichtungen in zumutbarer Erreichbarkeit 

versorgt sind,  

- er seine eigenständige Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur bewahren kann und er seine  

- landschaftliche Vielfalt sichern kann.“ 

Die Ausweisung von Gewerbegebietsflächen in der Gemeinde Sontheim und in den zugehörigen Orts-

teilen fördert die Siedlungsstruktur des Ortes. Die Ausweisung steht den o.g. Zielen und Grundsätzen 

für eine gleichwertige und geordnete Entwicklung des ländlichen Raumes nicht entgegen. 
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3.3 Vermeidung von Zersiedelung  

(G)  „Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandartige Sied-

lungsstruktur sollen vermieden werden.“ 

Im Ortsteil Attenhausen sind derzeit keine gewerblichen Flächen für die Gemeinde Sontheim verfüg-

bar. Das Plangebiet liegt auf einer Fläche im Osten, die unmittelbar an einen bestehenden Gewerbe-

betrieb anschließt und im Süden durch die Ortsstraße „Am Sodenbach“ und einen weiteren Betrieb 

begrenzt wird. Dieser Betrieb liegt bislang ohne Anschluss an den Ort im Außenbereich. Zudem befin-

det sich der Änderungsbreich in fußläufiger Nähe zu den bestehenden Betrieben mit Erweiterungsbe-

darf, sodass eine sehr gute funktionale und verkehrliche Anbindung gegeben ist.  

Durch die Anlage einer Ortsrandeingrünung sowie das hohe Augenmerk auf eine regionaltypische 

Bauweise rundet das Vorhaben die Siedlungsfläche vom Ortsteil Attenhausen ab und bindet den im 

Süden bestehenden Gewerbebetrieb an die Siedlung an.  

5.1 Wirtschaftsstruktur  

(G)  „Die Standortvoraussetzungen für die bayerische Wirtschaft, insbesondere für die leistungs-

fähigen kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie für die Handwerks- und Dienst-

leistungsbetriebe, sollen erhalten und verbessert werden.“  

Durch die geplante Erweiterung werden eben genau diese ortansässigen und kleinen Betriebe geför-

dert.  

5.4.1 Erhalt land- und forstwirtschaftlicher Nutzflächen  

(G)  „Land- und forstwirtschaftlich genutzte Gebiete sollen erhalten werden. Insbesondere hoch-

wertige Böden sollen nur in dem unbedingt notwendigen Umfang für andere Nutzungen in 

Anspruch genommen werden.“ 

7.1.1 Erhalt und Entwicklung von Natur und Landschaft  

(G)  „Natur und Landschaft sollen als unverzichtbare Lebensgrundlage und Erholungsraum des 

Menschen erhalten und entwickelt werden.“ 

(G)  „In freien Landschaftsbereichen sollen Infrastruktureinrichtungen möglichst gebündelt wer-

den. Durch deren Mehrfachnutzung soll die Beanspruchung von Natur und Landschaft mög-

lichst vermindert werden. Unzerschnittene verkehrsarme Räume sollen erhalten werden.“ 

Da es sich bei der Ausweisung des gegenständlichen Änderungsbereichs um ein Gewerbegebiet zur 

Erweiterung ortsansässiger Firmen mit direkter Anbindung an die bestehenden Firmengebäude und 

Eingliederung in die bestehende Gewerbestruktur handelt, sind die Flächen als besonders geeignet 

zu betrachten. Die Planung ist in der Lage, die aufgeführten Ziele des Landesentwicklungsprogramms 

zu erfüllen und steht in keinem grundsätzlichen Widerspruch mit den oben genannten Zielen, son-

dern entspricht vielmehr den genannten Grundsätzen. Die Flächen eignen sich aufgrund des kleinen 

Zuschnitts, der teilweise vom HQ100 (Hochwasserereignis, das mit der Wahrscheinlichkeit von 1/100 
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jedes Jahr erreicht oder überschritten wird) betroffenen Flächen und der umgebenden Siedlungsflä-

che nur bedingt für die landwirtschaftliche Nutzung. Zudem sind die Flächen nicht als Vorrangflächen 

für die Landwirtschaft ausgewiesen und befinden sich bereits im Besitz der Gewerbetreibenden. Mit 

Blick auf die Erschließung des Gewerbegebiets ist darauf zu achten, dass die Zufahrtswege zu den an-

grenzenden landwirtschaftlichen Flächen gesichert werden. 

2.2 Regionalplan Donau-Iller 

Die Aussagen des Landesentwicklungsprogrammes werden durch die Regionalplanung konkretisiert 

(RPDI 1987). Im Jahr 2007 wurde eine Gesamtfortschreibung angestoßen, die jedoch noch nicht ab-

geschlossen ist und sich derzeit in der Entwurfsphase befindet.  

Im Regionalplan Donau-Iller wird der Gemeinde Sontheim keine zentrale Funktion zugeordnet, son-

dern als Siedungsbereich im ländlichen Raum dargestellt. Die Gemeinde Sontheim liegt jedoch in un-

mittelbarer Nähe zum nördlich gelegenen Kleinzentrum Erkheim, dem östlich gelegenen Mittelzent-

rum Mindelheim und dem sich westlich befindlichen Oberzentrum Memmingen. Die Gemeinde 

Sontheim liegt an keiner Entwicklungsachse von überregionaler Bedeutung. Eine regionale Entwick-

lungsachse verläuft in nördlicher Richtung von Boss Richtung Krumbach (Schwaben, entlang der Bun-

desstraße 300).  

 

 

Abbildung 5:   Auszug aus dem Regionalplan: Karte Nr. 3 Landschaft und Erholung; Karte Nr. 2 Siedlung und Versorgung 

(Quelle: Regionalverband Donau- Iller, 1987) 
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In der derzeit laufenden Gesamtfortschreibung des Regionalplans Donau-Iller (Entwurf) stellen sich 

die Raumnutzungen wie folgt dar:  

Folgende Plansätze des Regionalplans Donau-Iller sind für die gegenständliche Planung relevant: 

Der Plansatz Siedlungswesen B II 1.3 führt aus, dass „die weitere Siedlungstätigkeit […] sowohl im 

Wohnsiedlungsbereich als auch im gewerblichen Siedlungsbereich zur Stärkung des ländlichen, […] 

Raumes der Region Donau-Iller beitragen“ soll. Zudem ist gemäß dem Plansatz BII 1.4 „Eine Zersied-

lung der Landschaft“ zu verhindern.  

Weiterhin sind folgende Plansätze in Bezug auf die Gewerbliche Wirtschaft (Teil B IV) relevant: 

B IV 2.8 „Im Mittelbereich des möglichen Oberzentrums Memmingen soll auf eine Steigerung des Ar-

beitsplatzangebotes im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich hingewirkt werden 

(…).“ 

B IV 2.9 „Im Mittelbereich Mindelheim soll auf eine Steigerung des Arbeitsplatzangebotes im Produ-

zierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich hingewirkt werden (…).“ 

Die Planung des gegenständlichen Vorhabens steht somit nicht mit den Plansätzen des RVDI in Kon-

kurrenz, Zielkonflikte entstehen keine. 

Innerhalb des Änderungsbereich finden sich keine Ausweisungen gemäß der Karte 2 „Raumnutzung – 

Siedlung und Erholung“ sowie gemäß der Karte 3 „Raumnutzung – Landschaft und Erholung“ des 

RPDI. Südöstlich des Plangebiets in ausreichender Entfernung befindet sich ein landschaftliches Vor-

behaltsgebiet. Da diese Flächen durch das geplante Vorhaben nicht berührt werden, kann eine Be-

einträchtigung dieses Gebietes ausgeschlossen werden.   

Abbildung 6:  Auszug aus dem Regionalplan: Raumnutzungskarte, Gesamtfortschreibung Entwurf (Quelle: Regionalverband 

Donau- Iller, 23.07.2019) 
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2.3 Flächennutzungsplan der Gemeinde Sontheim 

Die Gemeinde Sontheim verfügt über einen rechtsgültigen Flächennutzungsplan aus dem Jahr 1989. 

In diesem wird der Planungsraum als Flächen für die Landwirtschaft und als Mischgebietsfläche mit 

Einzelbäumen dargestellt (s. Abbildung).  

 

Abbildung 7:  Auszug aus dem rechtsgültigen Flächennutzungsplan: Darstellung des Plangebietes (roter Kreis) als Flächen für 

die Landwirtschaft mit besonderer ökologischer orts- oder landschaftsgestalterischer Bedeutung 

Die Verwirklichung dringend benötigter Gewerbeflächen wird von der Gemeinde Sontheim stärker 

gewichtet als die im Flächennutzungsplan geplante Freihaltung dieser Fläche, zumal diese weder als 

Kaltluftschneise das Mikroklima wesentlich beeinflusst noch aus Sicht des Artenschutzes von beson-

derer Bedeutung ist.  

Da der derzeit rechtsgültige Flächennutzungsplan mit der 6. Änderung der Gemeinde Sontheim das 

Plangebiet wie beschrieben als landwirtschaftliche Nutzfläche im Westen und als Mischgebietsfläche 

im Osten darstellt, ist eine Anpassung vorzunehmen. Der Änderungsbereich wird zukünftig im An-

schluss an das Mischgebiet als Gewerbliche Baufläche (G) dargestellt. Zur Gewährleistung einer stim-

migen Einbindung in die umgebende Landschaft werden darüber hinaus – wie bereits im rechtswirk-

samen FNP dargestellt - nach Westen und Süden hin Eingrünungen geplant. 

2.4 Rechtsgrundlagen und deren Berücksichtigung in der Planung  

Neben den Aussagen der übergeordneten und kommunalen Planungsvorgaben sind im Zuge der ge-

genständlichen Planung auch klassische Rechtsgrundlagen aus Bundes- und Landesgesetzen zu be-

rücksichtigen. Dies geschieht im Umweltbericht in den jeweiligen Kapiteln zu den Schutzgütern, in 

denen auch entsprechende Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen formuliert sind. Für das ak-

tuelle Vorhaben sind dabei für die verschiedenen Schutzgüter des Umweltrechts vor allem die folgen-

den Rechtsgrundlagen in ihrer jeweils aktuellsten Fassung von Belang bzw. werden im Zuge der Erar-

beitung der gegenständlichen Planung berücksichtigt:  

Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit 
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- §§ 1 u. 3 BImSchG, § 1 (6) BauGB: Schutz des Menschen vor schädlichen Umwelteinwirkun-

gen 

- § 1 (6) BauGB: Berücksichtigung der sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung 

sowie Belange der Erholung  

- § 1 (6) BauGB: Vermeidung von Emissionen sowie sachgerechter Umgang mit Abfällen und 

Abwässern  

- § 1 (6) BauGB: Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung 

von Energie  

- Bemessungsgrundlage: Orientierungswerte der DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) 

Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 

- §§ 13 - 15 BNatSchG, §§ 14 u. 15 NatSchG: Vermeidung/Ausgleich/Ersatz von erheblichen Be-

einträchtigungen/ Eingriffen von Natur und Landschaft  

- § 1 (6) BauGB, § 1 BNatSchG: Schutz von biologischer Vielfalt sowie Tier- und Pflanzenpopula-

tionen  

- § 1 (6) BauGB, § 2 BNatSchG: Schutz der Natura 2000-Gebiete  

- § 44 BNatSchG: Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

- §§ 23 - 30 BNatSchG: Ziele und Vorgaben der geschützten Teile von Natur und Landschaft: 

Naturschutzgebiet, Nationalpark, Biosphärenreservat, Landschaftsschutzgebiet, Naturpark, 

Naturdenkmal, geschützter Landschaftsbestandteil, gesetzlich geschützte Biotope  

Schutzgut Fläche 

- §§ 1 u. 4 BBodSchG, § 1a (2) BauGB: Sparsamer Umgang mit Grund und Boden  

- Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung 2021: Reduzierung der Flächenneuinanspruch-

nahme auf 30 ha pro Tag bis 2030  

Schutzgut Boden und Geomorphologie 

- §§ 1 u. 4 BBodSchG, § 1a (2) BauGB: Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Bo-

den  

- §§ 1 u. 2 BBodSchG: Erhalt von natürlichen Bodenfunktionen sowie der Funktion als Archiv 

der Natur- und Kulturgeschichte  

- Art. 44 BayWG: Erhalt der Versickerungsfähigkeit der Böden 

Schutzgut Wasser (Grund- und Oberflächenwasser) 
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- § 1 WHG: Sichern der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für 

Tiere und Pflanzen  

- § 6 (1) WHG: Erhalt der Funktions- und Leistungsfähigkeit sowie Schutz vor nachteiligen Ver-

änderungen der Gewässereigenschaften 

- § 1 (3) BNatSchG: Erhalt der natürlichen oder naturnahen Gewässer einschließlich ihrer Ufer, 

Auen und sonstigen Rückhalteflächen  

- § 55 WHG: Verpflichtung zur Abwasserbeseitigung und zur Versickerung von Niederschlags-

wasser  

- Art. 44 BayWG: dezentrale Versickerung von Niederschlagswasser 

- § 67 WHG: Erhalt des natürlichen Zustands von Gewässern beim Gewässerausbau  

Schutzgut Luft und Klima 

- §§ 1 (6) u. 1a (5) BauGB, § 1 (3) BNatSchG: Schutz von Flächen mit bioklimatischen und / oder 

lufthygienischen Funktionen  

- § 1a (5) BauGB: Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch solche, die der 

Anpassung an den Klimawandel dienen  

- § 1 Abs. 6 BauGB: Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch 

Rechtsverordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der EU festgelegten Immissionsgrenzwerte 

nicht überschritten werden 

- Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung 2021: Minimierung um min. 40 % bis 2020, um 

min. 55 % bis 2030 jeweils gegenüber 1990, Erreichen der Treibhausgasneutralität bis 2050 

Schutzgut Landschaft 

- §§ 1 (6) u. 1a (3) BauGB: Berücksichtigung des Landschaftsbildes  

- § 1 (4) BNatSchG: Erhalt von Naturlandschaften und historisch gewachsenen Kulturlandschaf-

ten zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswerts  

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

- § 1 (5) BauGB: Nachhaltige städtebauliche Entwicklung  

- § 1 (6) BauGB: Berücksichtigung der Belange von Baukultur, Denkmalschutz und Denkmal-

pflege  

- Art. 1, 2, 4, 7 u. 8 BayDSchG: Schutz/Erhalt der Bau- und Bodendenkmäler 
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B BESTANDSSITUATION UND AUSWIRKUNGSPROGNOSE 

3 Bestandssituation und Auswirkungsprognose  

Ziel der Bestandserfassung, -beschreibung und -bewertung ist es, die aktuelle Umweltsituation dar-

zustellen und die Leistungs- und Funktionsfähigkeit sowie die Empfindlichkeit des Untersuchungsrau-

mes zu ermitteln. In den Bewertungen der Auswirkungsintensitäten sind die jeweiligen schutzgutre-

levanten Vorbelastungen berücksichtigt. Grundsätzlich erfolgen die Bestandsbewertung sowie die 

Bewertung der Auswirkungen verbal argumentativ mithilfe einer vierstufigen Skala (gering, mittel, 

hoch, sehr hoch). 

Nachfolgend werden die Umweltauswirkungen differenziert für die einzelnen Schutzgüter nach dem 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) erfasst, beschrieben und bewertet. Für die 

Beurteilung der Umweltauswirkungen des Vorhabens wurde der Wirkraum so erweitert und abge-

grenzt, dass alle potenziellen Auswirkungen - auch jene, die über das Plangebiet hinauswirken – er-

kannt und bewertet werden können. Insbesondere zur Beurteilung der Auswirkungen auf das Land-

schaftsbild wurde ein ausreichend großer Umgriff um das Planungsgebiet gewählt.  

Die Bestandsaufnahme sowie die Prognose und Bewertung der Umweltauswirkungen bei Durchfüh-

rung der Planung erfolgt für die Schutzgüter des Umweltrechts gemäß folgender Gliederung: 

• Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit 

• Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 

• Schutzgut Fläche 

• Schutzgut Boden 

• Schutzgut Wasser (Grund- und Oberflächenwasser) 

• Schutzgut Luft und Klima 

• Schutzgut Landschaft 

• Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

• Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern. 

Die Bewertung der zu erwartenden Auswirkungsintensitäten erfolgt für die vorliegende Flächennut-

zungsplanänderung anhand der konkreten Planungen des parallel in Aufstellung befindlichen Bebau-

ungsplanes „Gewerbegebiet Süd-Attenhausen“, da hier die Auswirkungsintensitäten aufgrund des 

bereits weitgehend bekannten Festsetzungsumfanges wesentlich genauer vorliegen.  

Die methodische Vorgehensweise bei der Bearbeitung, die neben dem Bestand und den Auswir-

kungsprognosen auch die denkbaren Auswirkungen bei Nichtdurchführung der Planung behandelt, 
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wird in Kapitel C6 (Methodik und technische Verfahren) des gegenständlichen Umweltberichts detail-

liert dargestellt. 

3.1 Schutzgut Mensch, insbesondere die menschliche Gesundheit  

Unter dem Schutzgut „Mensch, insbesondere die menschliche Gesundheit“ werden die Wohn-, Sied-

lungs- und Erholungsräume untersucht. Bei Beeinträchtigungen dieser Kriterien ist der Mensch am 

meisten betroffen. Weiterhin werden ebenfalls Aspekte behandelt, die für die Anwohner und Unter-

lieger von Bedeutung sind und ggf. ihre Gesundheit beeinträchtigen können, wie z. B. die Lärmbelas-

tung. Faktoren wie die Luftqualität und das Landschaftsbild (u.a. Sichtbeziehungen) werden unter 

den entsprechenden Schutzgütern abgehandelt (siehe Kapitel 3.6 und 3.7). 

3.1.1 Bestandssituation 

Das Projektgebiet schließt sich südwestlich an die bestehende Bebauung in Attenhausen an und um-

fasst neben dem bereits bestehenden Betriebsgelände der Schreiberei Boneberger angrenzende 

Grünflächen. Das Plangebiet grenzt im Norden direkt an landwirtschaftlich genutzte Fläche an. Der 

Untersuchungsraum hat eine geringe bis mittlere Bedeutung für den Freizeit- und Erholungswert, da 

südlich des Gebiets die Straße „Am Sodenbach“ verläuft. Diese führt zum Attenhausener Bach und 

wird für die Feierabenderholung genutzt. Die Wiesen im Plangebiet wirken sich positiv auf die Erho-

lungsfunktion aus, während die bestehenden Gewerbeflächen diesbezüglich keine erhöhte Wertig-

keit aufweisen. 

Hinsichtlich der Wohnfunktion sind zum einen die innerhalb des Änderungsbereiches gelegenen 

Wohngebäude sowie als nächstgelegene außerhalb des Änderungsbereiches bestehenden Wohnge-

bäude die südlich der Straße „Am Sodenbach“, östlich der „Ottobeurer Straße“ sowie nördlich der 

Schreinerei angrenzenden Wohnbauflächen zu nennen.  

Insgesamt kommt dem Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit eine mittlere Bedeutung zu. 

3.1.2 Auswirkungen bei Durchführung der Planung  

Baubedingte Auswirkungen 

Temporäre Beeinträchtigungen durch Baulärm sind grundsätzlich nicht auszuschließen. Die Auswir-

kungsintensität wird jedoch nicht über die üblichen, unvermeidbaren Baulärmemissionen hinausge-

hen und ist aufgrund des vorübergehenden Charakters als gering zu bewerten. An dieser Stelle sei 

auch darauf hingewiesen, dass die Bauherren und Baufirmen an die geltenden Gesetze und Regelun-

gen zum Lärmschutz gebunden sind, Nacht- und Sonntagsarbeiten also nicht anzunehmen sind.  

Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Durch die Erweiterung der Gewerbefläche ist auf die potentiellen zusätzlichen Lärmbelastungen hin-

zuweisen. Die zusätzliche Lärmbelastung wird durch die räumliche Situierung (Erweiterung in 
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westlicher Richtung – also von der bestehenden Wohnbebauung abrückend) allerdings mit hoher 

Wahrscheinlichkeit relativ gering bzw. keine verstärkte Situation gegenüber der aktuellen Belastung 

sein. Grundsätzlich muss die Einhaltung der jeweiligen Orientierungswerte (DIN 18005, TA Lärm) an 

den maßgeblichen Immissionsorten sichergestellt sein.  

Im Bereich der aktuellen Wohnnutzung im näheren Umfeld ist von keiner erheblichen zusätzlichen 

anlagen- und betriebsbedingten (z. B. durch Transportverkehr) Lärmbelastung auszugehen.  

Auch die Erholungsfunktion des Untersuchungsraumes wird durch die gegenständliche Planung nicht 

nennenswert beeinträchtigt und die im nahen Umfeld verlaufenden Rad- und Wanderwege werden 

aufgrund der Lage und der Art des geplanten Vorhabens nicht durch das geplante Vorhaben beein-

trächtigt.  

Die anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch und menschliche Ge-

sundheit werden aufgrund der vorliegenden Gegebenheiten und insbesondere der bestehenden Vor-

belastung (Erweiterung der bereits bestehenden Gewerbebetriebe) als „gering bis mittel“ einge-

schätzt. 

3.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt  

Das Schutzgut „Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt“ umfasst nach dem Umweltverträglich-

keitsprüfungsgesetz (UVPG) die Auswirkungen auf Flora und Fauna. Dabei müssen auch größere, öko-

logische Zusammenhänge betrachtet werden – so können einzelne Vegetationsstrukturen auch als 

Leitlinien für bestimmte Artgruppen (z.B. Vögel, Fledermäuse) dienen, oder kleinere Biotopbereiche 

als „Trittsteinbiotope“ bestimmten Artgruppen ermöglichen, von einem Biotopbereich in einen ande-

ren zu migrieren und so Populationen miteinander zu verbinden. 

Die Bewertung des Schutzgutes Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt ergibt sich aus der aktuel-

len Nutzungsstruktur und der damit verbundenen Eignung als (potentieller) Lebensraum für verschie-

dene Pflanzen- und Tierarten unter Berücksichtigung der vorhandenen Vorbelastungen. Darüber hin-

aus gehen in die nachfolgenden Bewertungen die amtlich kartierten Biotope sowie die Nachweise 

der Artenschutzkartierung Bayern ein. 

3.2.1 Bestandssituation 

Das Plangebiet liegt innerhalb der Naturraum-Haupteinheit der „Donau-Iller-Lech-Platten“ (D64). Das 

Untersuchungsgebiet grenzt im Südosten an die bestehende Gewerbefläche der Schreinerei Bone-

berger an. Dies umfasst auch das Wohngebäude und den zugehörigen Garten, der jedoch von der ge-

genständlichen Planung nicht von einer Nutzungsänderung betroffen ist. Im restlichen Untersu-

chungsgebiet befindet sich Intensivgrünland und ein Grasweg. Außerhalb des Änderungsbereiches 

folgt im Westen auf Intensivgrünland der Attenhauser Bach mit Gewässerbegleitgehölzen und im Sü-

den befindet sich ebenfalls eine Gewerbefläche mit angrenzendem Intensivgrünland. Innerhalb des 

Änderungsbereiches liegen keine Nachweise der ASK (Artenschutzkartierung )-Daten.  
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Schutzgebiete/-objekte 

Der Änderungsbereiches liegt sowohl außerhalb von nach dem Bundes- oder Landesrecht ausgewie-

senen Schutzgebieten nach §§ 23 bis 29 BNatSchG als auch nach europäischem Recht ausgewiesenen 

Natura-2000-Gebieten, die nach der Fauna-Flora-Habitat- (FFH) Richtlinie, bzw. der Vogelschutzricht-

line (SPA-Gebiete bzw. Vogelschutzgebiete) geschützt sind. Zudem finden sich keine gemäß § 30 

BNatSchG (Art. 23 BayNatSchG) geschützten Biotope innerhalb des Änderungsbereiches des gegen-

ständlichen Änderungsbereichs. In westlicher Richtung liegen in einer Entfernung von etwa 140 m die 

Tennisplätze mit einem südlich angrenzenden Feldgehölz (amtlich kartiertes Biotop 8028-0021).  

Weiterhin befindet sich ca. 3 km östlich des Änderungsbereichs das Landschaftsschutzgebiet „Hoch-

first“ (LSG-00426.01). Westlich befinden sich in etwa 3,2 km Entfernung das Naturschutzgebiet 

„Hundsmoor“ (NSG-00293.01) und das FFH-Gebiet „Westliche Günz und Hundsmoor“ (ID 8027-371).  

Die artenschutzrechtliche Relevanzprüfung vom 17.02.2022 ergab, dass das Untersuchungsgebiet 

keine potentielle Lebensstätten bzw. essenziellen Nahrungshabitate europäischer Vogel sowie weite-

rer planungsrelevanter Arten, welche nach Vogelschutzrichtlinie (VRL) bzw. FFH-Richtlinie (Anhang 

IV) gesetzlich geschützt sind, aufweist. Eine erhebliche Beeinträchtigung von Lebensräumen, Jagd- 

bzw. Nahrungshabitaten lokal vorkommender Vogel- und Fledermausarten kann nach derzeitigem 

Kenntnisstand folglich ausgeschlossen werden. 

Nachfolgend erfolgt eine Darstellung der im Änderungsbereich vorhandenen Biotop- und Nutzungs-

typen (BNT) gemäß der Einstufung der Biotopwertliste der bayerischen Kompensationsverordnung 

(siehe Biotopwertliste zur Anwendung der BayKompV und die zugehörige Arbeitshilfe BayKompV, 

StMUV 2014, u. LfU 2014 in der jeweils geltenden Fassung): 

Tabelle 1: Innerhalb des Änderungsbereiches der gegenständlichen Änderung der Flächennutzungs-

planung vorkommenden Biotop- und Nutzungstypen gem. Einstufung der Biotopwertliste zur Anwen-

dung der BayKompV 

Biotop- und Nutzungstyp  Einstufung gem. 
BayKompV (Code) 

Fläche [m²] Bedeutung* 

Intensivgrünland G11 8.649 gering 

Privatgärten und Kleingartenanlagen, struktur-

reich 

P22 1.025 gering 

Verkehrsflächen des Straßen- und Flugver-

kehrs, befestigt 

V12 2.640 gering 

Rad- / Fußwege und Wirtschaftswege, be-

wachsen (Grünweg) 

V322 50 gering 

Gebäude der Siedlungs-, Industrie- und Gewer-

begebiete 

X4 1.978 gering 
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* Einstufung in gering (WP 1-5), mittel (WP 6-10), hoch (11-15) oder ohne naturschutzfachliche Bedeutung (0 WP) 

Zusammengefasst kommt dem Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt im Untersuchungs-

gebiet eine „geringe“ (Intensivgrünland) Bedeutung zu. 

3.2.2 Auswirkungen bei Durchführung der Planung  

Baubedingte Auswirkungen 

Als wesentliche baubedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische 

Vielfalt sind die unmittelbare Entfernung der Vegetationsdecke sowie die Schädigung angrenzender 

Vegetationsbestände / Habitate durch Befahren, Stäube und Abgase zu nennen. Die Inanspruch-

nahme der Lebensräume mit „geringer“ Wertigkeit (überwiegend Intensivwiese) ist entsprechend 

der Bestandsbewertung folglich als Eingriff mit „geringer“ Beeinträchtigungsintensität zu bewerten.  

Um erhebliche Beeinträchtigungen zu vermeiden bzw. zu minimieren sind beim Abschieben des 

Oberbodens im Zuge der Baufeldfreimachung die allgemeinen Schutzzeiten vom 1. März bis 30. Sep-

tember nach § 39 BNatSchG und die Artenschutzvorschriften nach § 44 BNatSchG zu beachten (Tö-

tungsverbot geschützter Arten, Zerstörungsverbot von Lebensstätten während den Schutzzeiten 

etc.). 

Darüber hinaus kann es während der Bauarbeiten grundsätzlich zu Beeinträchtigungen der angren-

zenden Lebensräume durch das Abschieben des Oberbodens sowie den zusätzlichen Baustellenver-

kehr kommen (temporäre Lärm- und Schadstoffemissionen). Davon betroffen sind hauptsächlich 

landwirtschaftliche Nutzflächen von geringer bis mittlerer ökologische Wertigkeit, so dass auch diese 

Beeinträchtigungen als gering einzustufen sind.  

Störungsempfindliche Arten wie die Feldlerche wurden nicht festgestellt. Allgemein kann nach der-

zeitigem Kenntnisstand davon ausgegangen werden, dass durch die Umsetzung des Vorhabens keine 

Verbotstatbestände nach §44 BNatschG ausgelöst werden. Es entstehen keine erheblichen Störun-

gen für die (potenziell) vorkommenden Arten, Lebensstätten bleiben erhalten und es sind keine es-

senzielle Nahrungshabitate im Bereich des Eingriffs vorhanden.  

Insgesamt werden die baubedingten Auswirkungen mit „gering“ bewertet. 

Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Als betriebsbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt bei 

der Nutzung der überplanten Fläche als Gewerbegebiet sind in erster Linie Lärm- und Schadstof-

femissionen durch den Gewerbebetrieb und das projektbedingt verursachte Verkehrsaufkommen zu 

berücksichtigen. Aufgrund der geringen zu erwartenden Intensität werden diese Auswirkungen ins-

gesamt jedoch als eher geringfügig eingestuft. Eine negative Beeinflussung der im Umfeld des Ände-

rungsbereiches liegenden Biotopflächen und Schutzgebiete infolge der zukünftigen Nutzung des Än-

derungsbereiches kann aufgrund der ausreichenden Entfernung, der bestehenden Vorbelastung und 

der geringen Auswirkungsintensität ausgeschlossen werden.  
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Auch anlagen- oder betriebsbedingt werden nach derzeitigem Kenntnisstand mit hoher Wahrschein-

lichkeit keine Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG ausgelöst. Allerdings ist eine gewisse Beunru-

higung / Beeinträchtigung der angrenzenden Vegetationsbestände (insbesondere des Gewässerle-

bensraumes des Attenhauser Bachs) durch das Heranrücken der Bebauung nicht auszuschließen.  

Insgesamt werden die anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen bei einer Umsetzung der gegen-

ständlichen Planung auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt mit „gering bis mittel“ 

bewertet. 

3.3 Schutzgut Fläche  

Da der Flächenverbrauch für Siedlungen, Verkehr und gewerblicher Nutzung starke Auswirkungen 

auf die Umwelt hat, soll gemäß des novellierten UVPG (in Kraft getreten am 29.07.2017) bei UVP-

pflichtigen Vorhaben gemäß § 2 UVPG auch das Schutzgut „Fläche“ thematisiert werden. Das Bauge-

setzbuch regelt in § 1a Abs. 2 den schonenden und sparsamen Umgang mit Grund und Boden - dar-

aus folgt, dass die Inanspruchnahme hochwertiger land- und forstwirtschaftlicher Böden möglichst zu 

vermeiden ist und Bodenversiegelungen auf das absolut notwendige Minimum reduziert werden sol-

len. 

3.3.1 Bestandssituation 

Im vorliegenden Fall wird ein Teil des Änderungsbereiches bereits im Bestand als Fläche für die 

Schreinereigebäude und Lagerflächen genutzt. Der westliche Bereich des Projektgebietes (Intensiv-

grünland) ist bisher unbeplanter und unversiegelter Außenbereich (siehe Tabelle 1). 

3.3.2 Auswirkungen bei Durchführung der Planung  

Baubedingte Auswirkungen 

Mit baulicher Umsetzung der gegenständlichen Planung entsteht innerhalb des Änderungsbereiches 

ein Gewerbegebiet. Im Westen des Projektgebietes gehen die zusätzlich überplanten Flächen der 

landwirtschaftlichen Nutzung, der freien Landschaft und der Natur auf lange Sicht verloren. Diese 

Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Fläche können grundsätzlich jedoch nicht vermieden 

werden, wenn das Ziel der Schaffung von Gewerbeflächen vor Ort und die Sicherung der Arbeits-

plätze verfolgt werden soll. Die baubedingten Auswirkungen werden daher (unter Berücksichtigung 

des Verhältnisses der Überplanung von Innen- und Außenbereich) insgesamt als „mittel bis hoch“ 

eingeschätzt. 
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Tabelle 2:  Flächenbedarf des Planvorhabens (des im Parallelverfahren in Aufstellung befindlichen Be-

bauungsplans „Gewerbegebiet Süd-Attenhausen“)  

Flächenbeschreibung Fläche Bestand Fläche Planung  

Befestigte Flächen  

(Straßen, Verkehrsflächen, Gebäude) 

4.617 m² (GRZ=0,8) 5.212 m² 

(Straßen, Gebäude) 5.785m² 

Unbefestigte Flächen 

(Grünweg und Wiesenflächen, Garten) 

10.171 m² (Rest von GRZ= 0,8) 1.303 m² 

2.488 m² 

Summe 14.788m² 14.788 m² 

Mit Umsetzung des Planvorhabens wird etwa ca. 63 % der bisher unversiegelten Fläche vollversiegelt 

oder teilversiegelt. Nur 3.791 m² (37%) der ursprünglich 10.171 m² großen bisher unversiegelten Flä-

che, bleiben als unversiegelte Bereiche erhalten. 

Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Als wesentliche Auswirkungen der Flächenversiegelung sind Bodenzerstörung mit all seinen Funktio-

nen für Natur und Umwelt, dauerhafter Verlust von Lebensräumen für Pflanzen und Tiere, Zerschnei-

dung von Biotopen und Tierwanderrouten, Verringerung der Retentionsfunktion bei Hochwasserer-

eignissen und Verlust von landwirtschaftlichen Nutzflächen zu nennen. Eine Verminderung der Aus-

wirkungen kann durch die Festlegung einer (städtebaulich verträglichen) möglichst verdichteten Be-

bauung und der effizienten Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Flächen erreicht werden. 

Hierzu zählt auch die Nutzung bestehender Verkehrsinfrastruktur zur Erschließung („Am Soden-

bach“), die Reduzierung der Fahrbahnbreiten auf ein absolut notwendiges Minimum und die Abwä-

gung der Eingriffsschwere mit dem daraus resultierenden zusätzlichen Flächenbedarf für Ausgleichs-

maßnahmen. Mit der Festlegung einer entsprechend hohen Bebauungsdichte wird zwar vergleichs-

weise viel Boden versiegelt, es wird jedoch (an anderer Stelle) in erheblichem Umfang Fläche einge-

spart. Außerdem sind Bodenversiegelungen auf das notwendige Mindestmaß zu beschränken (Aus-

führung von versickerungsfähigen Stellplätzen, Ausweisung einer plangebietsinternen Ausgleichsflä-

che / Streuobstwiese im Westen des Änderungsbereiches).  

Im Ergebnis sind die Auswirkungen der gegenständlichen Planung auf das Schutzgut Fläche mit „mit-

tel bis hoch“ zu bewerten. 

3.4 Schutzgut Boden und Geomorphologie 

Beim Schutzgut „Boden und Geomorphologie“ sollen nach dem Umweltverträglichkeitsprüfungsge-

setz (UVPG) Veränderungen der organischen Substanz ebenso aufgeführt werden, wie Bodenerosion, 

Bodenverdichtungen und Bodenversiegelungen. Dabei wird als „Boden“ die oberste, belebte Schicht 

der Erdkruste definiert, die in Kontakt zur Atmosphäre steht. Als Grundlage aller sich darüber befind-

lichen organischen Organismen kommt dem Boden eine besondere Bedeutung zu. Aber auch auf an-

organische Schutzgüter wie Wasser oder Klima wirkt sich der Boden aus. So zählen zu den zahlrei-

chen Bodenfunktionen z.B. die Funktion als Lebensgrundlage zahlreicher Organsimen, als 
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Wasserspeicher, für die Stoffumwandlung sowie die Puffer- und Filterfunktionen. Durch eine Flä-

chenversiegelung verschwinden diese wertvollen Bodenfunktionen, daher ist auf eine sparsame Neu-

versiegelung bzw. auf eine bestmögliche Ausnutzung neu ausgewiesener Gewerbeflächen zu achten. 

Böden sind Träger der gesetzlich geschützten Bodenfunktionen gemäß § 2 (2) BBodSchG (Bundesbo-

denschutzgesetz). Zweck des BBodSchG ist die nachhaltige Sicherung und Wiederherstellung der Bo-

denfunktionen. Daher sind die Bodenfunktionen bei räumlichen Planungen in Anlehnung an den Leit-

faden „Das Schutzgut Boden in der Planung“ des BAYERISCHEN LANDESAMTES FÜR UMWELTSCHUTZ 

(2003) zu erfassen und zu bewerten. Die relevanten Bodenfunktionen sind: 

- Natürliche Ertragsfähigkeit (Ertragsfunktion) 

- Standortpotential für die natürliche Vegetation (Lebensraumfunktion) 

- Retentionsvermögen des Bodens bei Niederschlagsereignissen (Funktion als Ausgleichskörper im 

Wasserhaushalt) 

- Rückhaltevermögen des Bodens für Schwermetalle (Filter- und Pufferfunktion) 

- Böden mit bedeutender Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte (Archivfunktion) 

3.4.1 Bestandssituation 

Grundsätzlich gilt für das Schutzgut Boden und Geomorphologie das bereits beim Schutzgut Fläche 

erläuterte: Der östliche Teil des Planungsraumes ist schon im Bestand versiegelt / überbaut bzw. 

rechtskräftig überplant, d. h. hier liegen keine zusätzlichen projektbedingten Eingriffe in gewachsene 

Böden vor. Für den westlichen Teil des Änderungsbereiches sind diesbezüglich jedoch zusätzliche Be-

einträchtigungen zu erwarten. Dieser Bereich stellt sich hinsichtlich des Schutzgutes Boden folgen-

dermaßen dar: 

Den geologischen Untergrund bilden im Plangebiet gemäß der digitalen geologischen Karte (dGK25) 

hauptsächlich pleistozäne bis holozäne Bach- oder Flussablagerungen und am östlichen Rand perigla-

ziale, würmzeitliche Flussablagerungen (Niederterrasse). Gemäß der Übersichtsbodenkarte von Bay-

ern (M 1:25.000) handelt es sich beim Boden im Planungsraum hauptsächlich um einen Bodenkom-

plex aus Gley und anderen grundwasserbeeinflussten Böden aus (skelettführendem) Schluff bis 

Lehm, selten aus Ton (Talsediment), während am östlichen Rand fast ausschließlich Braunerde aus 

Lehm über Lehm bis Tonschluff (Molasse, glimmerreich), verbreitet mit Hauptlage, vorliegt. In der 

Bodenschätzung wird die Bodenart ebenfalls als Lehm beschrieben. Zudem herrscht im Projektgebiet 

die Bodenstufe 1 vor und die Wasserstufe 2 (Kürzel: Llb2 (63/62)). Die Auswertung der Funktionen 

wird im Folgenden beschrieben:  

Ertragsfunktion  

Die Ertragsfunktion bezeichnet die natürliche Eignung von Böden zur Pflanzenproduktion. In die Be-

wertung gehen Kennwerte über bodenphysikalische Eigenschaften und Wasserverhältnisse ein, wie 

z.B. die nutzbare Feldkapazität. Der Durchschnittswert im Landkreis Unterallgäu liegt bei 55 
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(Ackerzahl) bzw. 50 (Grünlandzahl). Im Projektgebiet liegt die Grünlandzahl 62 vor. Die Böden haben 

folglich eine hohe natürliche Ertragsfunktion (vgl. Tabelle 3).  

Tabelle 3: Bewertung der Acker-/Grünlandzahlen im Hinblick auf die natürliche Ertragsfähigkeit von 

Böden (Quelle: „Das Schutzgut Boden in der Planung“, Einstufung auf Grundlage der Bodenschätzung, 

Kap. II.1.8.1, Seite 54) 

 

Lebensraumfunktion 

Die Lebensraumfunktion beschreibt die Eignung des Bodens als Standort für die natürliche Vegeta-

tion und für Bodenorganismen. Die überplanten Böden werden landwirtschaftlich vergleichsweise 

intensiv genutzt, aufgrund der vorliegenden Grünlandzahl von 62 ist auch von keinem hohen Stand-

ortpotenzial für die natürliche Vegetation auszugehen (vgl. Tabelle 4).  

Tabelle 4: Bewertung des Standortpotenzials von Böden für die natürliche Vegetation anhand der Bo-

denschätzungsdaten (Quelle: „Das Schutzgut Boden in der Planung“, alternatives Bewertungsverfah-

ren auf der Grundlage der Bodenschätzung, Kap. II.1.1.a, Seite 37-38) 

 

Ausgleichskörper im Wasserhaushalt 

Die Funktion beschreibt die Fähigkeit des Bodens, durch Versickerung und Rückhaltung von Nieder-

schlag den Abfluss zu verzögern und zu vermindern, ggf. zu speichern und zu einem späteren Zeit-

punkt an das Grundwasser abzugeben. Bewertungsfaktoren sind das Infiltrationsvermögen und die 

Speicher- und Versickerungsfähigkeit der Böden. Weiterhin maßgeblich sind die Gründigkeit der Bö-

den sowie der Grundwassereinfluss, da das Speichervolumen des Bodens begrenzt ist. Diese Boden-

eigenschaften sind vor allem bei Starkregenereignissen, starker Schneeschmelze und ähnlichen hoch-

wassergefährdenden Situationen von besonderer Bedeutung. Eine Verdichtung und Überbauung von 

Böden mit einer hohen Bedeutung als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf kann demnach erhebliche 

Folgen für den Hochwasserschutz im Raum haben.  
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Tabelle 5:  Bewertung von Böden (bezüglich ihres Retentionsvermögens bei Niederschlagsereignissen) 

mit Hilfe des Klassenbeschriebes der Bodenschätzung nach dem Klassenzeichen für Grünlandflächen 

Quelle: „Das Schutzgut Boden in der Planung“, alternatives Bewertungsverfahren auf der Grundlage 

der Bodenschätzung, Kap. II.1.3.a, Seite 42-44) 

 

Gemäß Leitfaden „Das Schutzgut Boden in der Planung“ (Tabelle 5) ist das Retentionsvermögen bei 

Niederschlagsereignissen mit „sehr hoch“ einzustufen. 

Filter- und Puffer für Schadstoffe 

Die Funktion beschreibt die Fähigkeit von Böden, aus der Umwelt emittierte Schadstoffe aufzuneh-

men und zu binden. Dies ist je nach Bodenart in mehr oder weniger hohem Maße möglich. Gelöste 

und gasförmige Stoffe werden z. B. durch Absorption an den Bodenaustauschern gebunden oder 

nach Reaktion mit bodeneigenen Substanzen chemisch gefällt und damit häufig immobilisiert. Böden 

mit einem hohen Gehalt an organischer Substanz und Ton sowie Eisen-, Aluminium- und Manganoxi-

den besitzen i. d. R. eine hohe, sandige Böden dagegen eine geringe Speicher- und Reglerfunktion.  
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Tabelle 6: Bewertung der Böden („Rückhaltevermögen für Schwermetalle“) mit Hilfe der Bodenschät-

zung nach dem Klassenzeichen für Grünlandflächen (Quelle: „Das Schutzgut Boden in der Planung“, 

alternatives Bewertungsverfahren auf der Grundlage der Bodenschätzung, Kap. II.1.5.a, Seite 48-50) 

 

Das Rückhaltevermögen für Schwermetalle ist mit „hoch“ zu bewerten (vgl. Tabelle 6).  

Archivfunktion 

Grundsätzlich kann jeder Boden ein Archiv der Naturgeschichte darstellen und Rückschlüsse auf die 

Umweltbedingungen während der Ausbildung seiner Eigenschaften ermöglichen. In aller Regel sind 

fossile Böden sowie Paläoböden die aussagekräftigsten Archive der Naturgeschichte und werden 

durch Spuren menschlicher Siedlungs- und Kulturaktivitäten in anderen Bereichen ergänzt. Im Plan-

gebiet ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht davon auszugehen, dass die Böden herausragende Ar-

chivfunktionen aufweisen. 

Innerhalb des Änderungsbereiches befinden sich nach derzeitigem Kenntnisstand auch keine Altlas-

ten oder Altlastenverdachtsflächen. Sollten während der Bauarbeiten wider Erwarten altlastenver-

dächtige Funde gemacht werden, so ist die Untere Bodenschutzbehörde im Landratsamt Unterallgäu 

unverzüglich darüber in Kenntnis zu setzen und entsprechende Sanierungsmaßnahmen sind zu er-

greifen.  

Gesamtbewertung der Schutzwürdigkeit des Standorts 

Die Gesamtbewertung der Bodenfunktionen beruht auf dem arithmetischen Mittel, berücksichtigt 

aber auch die besondere Bedeutung hoher und sehr hoher Grade der Funktionserfüllung (Wertklassen 

4 und 5). Da sowohl für die Teilfunktion „Ertragsfunktion“ als auch bezüglich des „Rückhaltevermögens 

für Schwermetalle“ hohe Bewertungen vorliegen und für die Funktion „Retentionsvermögen bei 
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Niederschlagsereignissen“ sehr hohe Bewertungen vorliegen, ergibt sich gemäß nachfolgender Tabelle 

als Gesamtbewertung eine sehr hohe Schutzwürdigkeit des Standortes.  

Tabelle 7:  Gesamtbewertung Boden (Quelle: „Das Schutzgut Boden in der Planung“, alternatives Be-

wertungsverfahren auf der Grundlage der Bodenschätzung, Seite 19“)  

 

Somit kommt dem Schutzgut Boden und Geomorphologie im Untersuchungsgebiet insgesamt eine 

„sehr hohe (nordwestlicher, bisher unbeplanter Bereich)“ Bedeutung zu. 

3.4.2 Auswirkungen bei Durchführung der Planung  

Baubedingte Auswirkungen 

Als baubedingte Auswirkung sind in erster Linie die Beseitigung von anstehendem Mutter- und 

Oberboden sowie die Belastung von Randbereichen durch die Lagerung des Erdaushubs und Verdich-

tung zu nennen.  

Durch den sachgerechten Umgang mit anfallendem Bodenmaterial werden diese Beeinträchtigungen 

verringert. Dazu zählt die Trennung von Ober- und Unterboden sowie die sachgerechte Lagerung des 

Bodens. Die temporäre Inanspruchnahme von bislang ungestörten Bodenverhältnissen für die Ein-

richtung von Baustraßen, Lagerflächen etc. wird auf das unbedingt notwendige Maß begrenzt, so 

dass die baubedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Boden mit „gering bis mittel“ bewertet wer-

den. 

Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Die anlagebedingte Überbauung von Böden führt meist zu einem vollständigen Verlust der Ertrags-

funktion, der Retentionsfunktion für Niederschläge, der Filter- und Pufferfunktion sowie der Lebens-

raumfunktion. Dies gilt vollumfänglich aber nur für die versiegelten Flächenanteile. Aber auch auf 

den teilversiegelten Boden werden die Bodenfunktionen durch Verdichtungen und eine Verringerung 

der Luft- und Feldkapazität beeinträchtigt. Wesentliche Folgen der Überbauung sind ein verringerter 

Gas- und Wasseraustausch mit der Atmosphäre und der Pedosphäre. Dadurch wird die mikrobelle 

Aktivität des Bodens negativ beeinträchtigt, was u. a. zu einer Verschlechterung des Nährstoffhaus-

haltes führt. 
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Aufgrund der dauerhaften Versiegelung / Überbauung von Böden werden die bau- und anlagenbe-

dingten Auswirkungen auf das Schutzgut Boden analog zur Bestandsbewertung in diesen Bereichen 

mit „sehr hoch“ bewertet, während für die nicht überbaubaren Flächen geringe Auswirkungsintensi-

täten erwartet werden. 

3.5 Schutzgut Wasser (Grund- und Oberflächenwasser)  

Das Schutzgut „Wasser (Grund- und Oberflächenwasser)“soll nach Anlage 4, 4 b UVPG die hydromor-

phologischen Veränderungen sowie Veränderungen der Wasserqualität und -quantität abhandeln. 

Nach § 47 Wasserhaushaltsgesetz muss eine mengenmäßige und chemische Verschlechterung des 

Grundwasserzustands vermieden werden. Daher muss auch während der Bautätigkeiten darauf ge-

achtet werden, keinen Stoffeintrag (Verschmutzung) durch anfallende Abfälle oder Abwässer in das 

Grundwasser einzubringen. 

3.5.1 Bestandssituation 

Der Änderungsbereich selbst liegt nicht innerhalb eines Wasserschutzgebietes, jedoch besteht östlich 

in ca. 700 m Entfernung das Trinkwasserschutzgebiet „Sontheim“ (Kennzahl 2210802800126). Zudem 

befindet sich ein weiteres Trinkwasserschutzgebiet westlich in ca. 2 km Entfernung („Ottobeuren, 

M“, Kennzahl 2210802700070).  

Oberflächengewässer 

Im Plangebiet befinden sich weder Stillgewässer noch Fließgewässer oder sonstige Oberflächenge-

wässer wie Gräben oder (ephemere) Mulden. Der westlich liegende Attenhauser Bach liegt in einer 

Entfernung von ca. 40 m. Laut der Gewässerstrukturkartierung 2017 ist der Bach sehr stark verän-

dert.  
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Abbildung 8:  Attenhauser Bach 

Abbildung 9 zeigt die flächige Ausdehnung des HQ100, das im Zuge der Einbeziehungssatzung „Am 

Sodenbach“ (für das südlich an den Änderungsbereich angrenzende Gebäude) berechnet wurde. Das 

HQ100 ragt im Westen in das Plangebiet hinein.  
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Abbildung 9: HQ100 Berechnung aus der Einbeziehungssatzung „Am Sodenbach“ 

Da innerhalb des HQ100 allerdings keine Gebäude vorgesehen sind, sind diesbezüglich keine negativen 

Auswirkungen zu erwarten.  

Grundwasser 

Das Plangebiet ist dem Grundwasserkörper „Vorlandmolasse - Kirchhaslach“ zugeordnet. Der vorlie-

gende geologische Untergrund lässt sich der hydrogeologischen Einheit (HK500) „fluvioglaziale Abla-

gerungen (Schmelzwasserschotter)“ zuordnen, bestehend aus sandigem, zum Teil konglomeriertem 

Kies stellt dieser einen ergiebigen Poren-Grundwasserleiter dar. Laut Landesmessnetz Grundwasser-

stand liegt der Grundwasserpegel in Sontheim (Meßstellen-Nr. 13303, etwa 350 m nördlich des Plan-

gebietes) bei durchschnittlich 610,62 m ü. NHN (mittlerer Wasserstand seit 2010) bzw. höchstens 

612,06 m ü. NHN, im Änderungsbereich also etwa 13 m (mittlerer Grundwasserstand) bzw. 11 m 

(höchster Grundwasserstand) unter der Geländeoberkante (durchschnittlich ca. 623 m ü. NHN). De-

tailliertere Informationen zur Grundwasserqualität und -fließrichtung liegen für das Plangebiet aktu-

ell nicht vor. Das Plangebiet liegt innerhalb eines wassersensiblen Bereichs. Diese Gebiete sind durch 

den Einfluss von Wasser geprägt und werden anhand der Moore, Auen, Gleye und Kolluvien abge-

grenzt. Sie kennzeichnen den natürlichen Einflussbereich des Wassers, in dem es zu Überschwem-

mungen und Überspülungen kommen kann. Nutzungen können hier beeinträchtigt werden durch: 

über die Ufer tretende Flüsse und Bäche, zeitweise hohen Wasserabfluss in sonst trockenen Tälern 

oder zeitweise hoch anstehendes Grundwasser. Im Unterschied zu amtlich festgesetzten oder für die 



7. Änderung des Flächennutzungsplans 
Umweltbericht 
Bestandssituation und Auswirkungsprognose 

 

 

www.lars-consult.de Seite 33 von 47 

 

Festsetzung vorgesehenen Überschwemmungsgebieten kann bei diesen Flächen nicht angegeben 

werden, wie wahrscheinlich Überschwemmungen sind. 

Insgesamt wird die Bestandssituation der Oberflächengewässer im Planungsraum mit "gering“ be-

wertet, da kein Oberflächengewässer innerhalb des Änderungsbereiches liegt und auch das HQ100 un-

bebaut bleibt. Die Bedeutung des Grundwassers im Änderungsbereiche wird als „mittel“ eingestuft. 

3.5.2 Auswirkungen bei Durchführung der Planung  

Baubedingte Auswirkungen 

Während der Bebauung des Änderungsbereiches sind im Rahmen der notwendigen Bodenbewegun-

gen potenzielle Verunreinigungen des Attenhauser Bachs und des Grundwasserkörpers nicht gänzlich 

auszuschließen. Die Gefahr baubedingten Beeinträchtigungen wird jedoch durch geeignete Vermei-

dungs- und Verminderungsmaßnahmen reduziert, so dass abgesehen von der Unwägbarkeit von Un-

fällen (z. B. Leckagen) die baubedingten Wirkungen auf das Grundwasser und die Oberflächengewäs-

ser insgesamt als „gering“ einzustufen sind. 

Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Als grundsätzlich denkbare anlage- und betriebsbedingte Auswirkung ist eine Reduzierung der 

Grundwasserneubildungsrate aufgrund der Flächenversiegelung zu prüfen. Allerdings wird ange-

strebt, das anfallende Oberflächenwasser innerhalb des Änderungsbereiches bzw. der privaten 

Grundstücke flächig über die belebte Bodenzone versickern zu lassen. Die Grundwasserneubildungs-

rate verschlechtert sich daher nicht maßgeblich. Erhebliche negative Auswirkungen auf das Grund-

wasser oder auf Trinkwasserschutzgebiete sind aufgrund der grundsätzlichen Standortgegebenheiten 

auszuschließen. Auswirkungen auf den Attenhauser Bach sind aufgrund des Verzichts auf Bebauung 

innerhalb des HQ100 voraussichtlich nicht zu erwarten.  

Insgesamt werden die anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser folg-

lich als „gering bis mittel“ eingeschätzt. 

3.6 Schutzgut Luft und Klima  

Im Rahmen des Schutzgutes „Luft und Klima“ sollen Veränderungen des Klimas, die beispielsweise 

durch Treibhausgasemissionen verursacht werden, oder aber auch Veränderungen des Kleinklimas 

am Standort des Eingriffs erfasst werden. Der Grad der Versiegelung von Freiflächen, die als Kaltluf-

tentstehungsgebiet dienen, soll bei der Klimabewertung mit einfließen. Die Auswirkungen der ge-

planten Bebauung auf die Lufthygiene und klimatischen Funktionsbeziehungen soll ebenfalls beach-

tet werden. 
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3.6.1 Bestandssituation 

Die überregionale Klimasituation im Plangebiet ist im Wesentlichen geprägt von den für Mitteleuropa 

typischen Westwindwetterlagen und einer kontinentalen Niederschlagsverteilung mit einem hoch-

sommerlichen Maximum und einem Niederschlagsminimum im Spätwinter. Das Gemeindegebiet 

liegt im gemäßigt warmen Klima, die Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei ca. 8,5 °C und jährlich 

summieren sich die Niederschläge auf knapp 1.200 mm auf. Im Juli ist es im Schnitt am wärmsten, die 

durchschnittlichen Temperaturen liegen dann bei 17.7 °C. Der kälteste Monat im Jahresverlauf ist mit 

-0.6 °C im Mittel der Januar. Um 63 mm fällt im Schnitt mehr Niederschlag im niederschlagsreichsten 

Monat Juli im Vergleich zum trockensten Monat Februar.  

Kleinklimatisch betrachtet sind die Wiesen innerhalb des Änderungsbereiches als Kaltluftentste-

hungsflächen anzusehen. Ein entsprechender Siedlungsbezug (Frischluftzufuhr in angrenzende Sied-

lungsgebiete) ist trotz der räumlichen Lage westlich des Ortsbereiches von Attenhausen aufgrund der 

topographischen Gegebenheiten nicht zwingend anzunehmen. Aufgrund des weitgehend ebenen Ge-

ländes bestehen im und um den Änderungsbereich keine nennenswerten Kaltluftbahnen. Erhebliche 

lufthygienische Vorbelastungen (z. B. durch lokale Emittenten) bestehen für das Projektgebiet nach 

derzeitigem Kenntnisstand nicht.  

Insgesamt ist die klimatische und lufthygienische Situation im Projektgebiet von „geringer bis mittle-

rer“ Bedeutung. 

3.6.2 Auswirkungen bei Durchführung der Planung  

Baubedingte Auswirkungen 

Es ergeben sich baubedingte Emissionen beispielsweise durch (verkehrsbedingte) Abgase und Stau-

bentwicklung im Zuge der Baumaßnahmen, die jedoch zeitlich beschränkt und nicht erheblich sind. 

Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Grundsätzlich tragen Flächenversiegelungen und Bebauungen zu einer Beeinträchtigung des natürli-

chen lokalen Kleinklimas bei, indem sie Wärme länger speichern und einen Temperatur- und Feuch-

teausgleich behindern. Durch die gegenständliche Planung werden bestehende Offenlandflächen mit 

einer gewissen Funktion als Kaltluftentstehungsgebiet in Anspruch genommen. Mögliche kleinklima-

tische Funktionen derartiger Offenlandbereiche können im überplanten Bereich nach Umsetzung der 

Planung nicht mehr in vollem Umfang erfüllt werden. Aufgrund der relativ geringen Fläche ist die 

landwirtschaftliche Nutzfläche jedoch kein bedeutender Produzent von Kalt- bzw. Frischluft und nicht 

von besonderer kleinklimatischer Bedeutung für die angrenzenden Ortsbereiche von Attenhausen. 

Es sind keine erheblichen projektbedingten Auswirkungen durch zusätzliche Treibhausgasemissionen 

zu befürchten. Eine erhöhte Anfälligkeit des gegenständlichen Vorhabens gegenüber den Folgen des 

Klimawandels (Extremwetterereignisse) ist aufgrund der räumlichen Lage im Talraum des Attenhau-

ser Bachs nicht auszuschließen. 
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Die anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen der geplanten Bebauung auf das Schutzgut Klima 

und Lufthygiene werden insgesamt mit „gering“ bewertet.  

3.7 Schutzgut Landschaft  

Das landschaftliche Erscheinungsbild eines Raums setzt sich aus den direkt wahrnehmbaren Struktu-

ren, Blickpunkten und Elementen zusammen, unabhängig davon, ob diese natürlichen Ursprungs sind 

oder im Lauf der Zeit als Kulturlandschaft von Menschen geschaffen wurden. Nach § 1 (6) Baugesetz-

buch wird die Landschaft als Teil der Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von Bauleitplä-

nen berücksichtigt und dabei soll nach § 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) „die Vielfalt, Eigen-

art und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft“ geschützt werden, so dass es 

möglich ist, „1. Naturlandschaften und historisch gewachsene Kulturlandschaften, auch mit ihren Kul-

tur-, Bau- und Bodendenkmälern, vor Verunstaltung, Zersiedelung und sonstigen Beeinträchtigungen 

zu bewahren, 2. zum Zweck der Erholung in der freien Landschaft nach ihrer Beschaffenheit und Lage 

geeignete Flächen vor allem im besiedelten und siedlungsnahen Bereich zu schützen und zugänglich 

zu machen. (§ 1 BNatSchG)“. 

3.7.1 Bestandssituation 

Der Änderungsbereich ist gut einsehbar und grenzt im Osten direkt an bestehende Bebauung an. 

Maßgebliches strukturbildendes Element ist der etwa 40 m westlich des Änderungsbereiches verlau-

fende Attenhauser Bach. Die landwirtschaftlich genutzten Flächen innerhalb und im Umfeld des Pro-

jektgebietes sind nicht von besonderer Bedeutung für das Landschaftsbild, markieren jedoch den 

derzeitigen Übergang vom Siedlungsbereich in die freie Landschaft. Blickbezüge zu markanten Land-

schaftselementen bestehen unmittelbar westlich des Projektgebietes zur St. Andreas Kirche. Der be-

stehende Siedlungsrand der Schreinerei Richtung Westen ist bisher kaum eingegrünt worden. 

Zusammengefasst wird das Schutzgut Landschaft in seinem Bestand für das Plangebiet mit „mittel“ 

bewertet. 

3.7.2 Auswirkungen bei Durchführung der Planung  

Baubedingte Auswirkungen 

Während der Bauarbeiten ist mit optischen (z.B. durch Abschieben und Lagern des Oberbodens, Auf-

stellen von Baukränen etc.) und akustischen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes zu rechnen. 

Diese Auswirkungen sind jedoch zeitlich beschränkt und nur von vergleichsweise „geringer“ Eingriffs-

schwere.  

Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Als anlagebedingte Auswirkungen ergeben sich Beeinträchtigungen in erster Linie durch die Überbau-

ung von bestehenden Offenlandbereichen (im Westen des Änderungsbereiches) und durch die 



7. Änderung des Flächennutzungsplans 
Umweltbericht 
Bestandssituation und Auswirkungsprognose 

 

 

www.lars-consult.de Seite 36 von 47 

 

Schaffung von Blickbezügen zu den neuen Baukörpern von den direkt umliegenden Wohngebäuden 

im Bestand sowie von den verlaufenden Wege- und Straßenverbindungen.  

Durch die Eingrünung in Westen des Plangebiets soll die Ansicht aus dem siedlungsnahen Freiraum 

auf den Ortsrand aufgewertet werden. Mit Umsetzung dieser Vorgaben werden die Eingriffe in das 

Landschaftsbild minimiert bzw. entstehen neue, naturnahe Landschaftselemente, so dass eine mög-

lichst gute Einbindung des Baugebiets in das Landschaftsbild sichergestellt ist. Die bestehenden posi-

tiven Sichtbezüge zur St. Andreas Kirche sind nur in relativ geringem Umfang eingeschränkt.  

Mögliche nutzungsbedingte Beeinträchtigungen des Landschaftsbildempfindens durch Lärmemissio-

nen sind aufgrund der geringen Eingriffsintensität vernachlässigbar.  

Zusammengefasst sind mit Umsetzung der gegenständlichen Planung „mittlere“ anlage- und be-

triebsbedingte Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu erwarten. 

3.8 Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter  

Unter den Schutzgut „kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter“ sollen nach UVPG Anlage 4 Abs. 4 b) 

u. a. die Auswirkungen auf historisch, architektonisch oder archäologisch bedeutende Stätten und 

Bauwerke und die Auswirkungen auf Kulturlandschaften abgehandelt werden. 

3.8.1 Bestandssituation 

Bau-, Boden- und Kulturdenkmäler innerhalb des Planungsraums sind nicht bekannt. Im nahen Um-

feld, ca. 100 m östlich der Ottobeurer Straße liegt das Bodendenkmal D-7-8028-0002 „Burgstall des 

Mittelalters“. Nördlich in ca. 200 m Entfernung befindet sich ein als Baudenkmal D-7-78-196-9 ge-

schützter ehemalige Pfarrhof.  

Die bestehenden Wohn- und Betriebsgebäude der Schreinerei Boneberger sind als Sachgüter einzu-

stufen. Darüber hinaus befinden sich nach derzeitigem Kenntnisstand keine schützenswerten Sachgü-

ter im Sinne von Energiefreileitungen oder ähnlichen Infrastruktureinrichtungen innerhalb des Ände-

rungsbereiches, die es im Zuge der Planung zu beachten gilt.  

3.8.2 Auswirkungen bei Durchführung der Planung  

Baubedingte Auswirkungen 

Projektbedingte Auswirkungen auf die o. g. Bodendenkmäler sind aufgrund der ausreichenden Ent-

fernung nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten. Falls sich noch weitere, bislang unent-

deckte Bodendenkmale im Planungsraum befinden sollten, ist eine denkmalschutzrechtliche Geneh-

migung bei der Unteren Denkmalschutzbehörde zu beantragen. Allgemein gilt: Sollten im Zuge von 

Erdarbeiten archäologische Fundstellen (z.B. Mauern, Gruben, Brandschichten o.ä.) angeschnitten 

oder Funde gemacht werden (z.B. Scherben, Metallteile, Knochen), ist das Bayerische Landesamt für 

Denkmalpflege, Dienststelle Thierhaupten, Klosterberg 8, 86672 Thierhaupten oder die zuständige 
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Untere Denkmalschutzbehörde unverzüglich zu benachrichtigen. Die Möglichkeit zur Fundbergung 

und Dokumentation ist einzuräumen (Art 8 ff DSchG). 

Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Größere anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen auf Kultur- und Sachgüter sind mit Umsetzung 

der Planung nicht zu erwarten, da weder Bau- noch Bodendenkmäler, noch sonstige Kulturgüter im 

Plangebiet oder seinem unmittelbaren Umfeld vorkommen bzw. von einer Umsetzung der Planung 

betroffen wären. Die Sachgüter der Schreinerei Boneberger werden von der Planung nicht beein-

trächtigt, sondern vielmehr langfristig erhalten und erweitert.  

Zusammengefasst sind die bau, -anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen der gegenständlichen 

Planung auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter mit „gering“ zu bewerten 

3.9 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sind gemäß BauGB § 1 Abs. 6 Satz 7 und UVPG § 2 

Abs. 1 Satz 5 Gegenstand der Umweltprüfung. Das geplante Vorhaben hat Auswirkungen auf die ein-

zelnen Schutzgüter, welche sich wiederum gegenseitig beeinflussen können. So entsteht ein komple-

xes Wirkungsgefüge, bei dem die Veränderung eines Faktors bzw. einer Funktion weitere Auswirkun-

gen auf die Umweltbelange haben kann. Nachfolgend werden die wesentlichen Wechselwirkungen 

dargestellt, die sich aus dem Planvorhaben auf weitere Umweltbelange ergeben können. 

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern Boden und Geomorphologie, Wasser, biologische 

Vielfalt, Fläche 

Mit der Umsetzung der Planung wird Fläche innerhalb des Änderungsbereiches dauerhaft versiegelt, 

teilversiegelt oder überbaut. Dazu muss im Bereich der bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen 

der Boden abgetragen werden und Fläche wird verbraucht. Die Versiegelung verhindert, dass in die-

sem Bereich Regenwasser direkt abfließen und gefiltert werden kann und wirkt sich zudem auf die 

Bodenlebewesen aus, deren Lebensraum komplett verschwindet. Durch die Überbauung der Böden 

und unversiegelten landwirtschaftlichen Nutzflächen gehen Lebensräume verloren. 

Generell ist anzumerken, dass der Änderungsbereich bereits bestehende Betriebsflächen der Schrei-

nerei miteinschließt. Der verbleibende Teil des Projektgebietes wird als Grünland genutzt und um-

fasst keine wertvollen Habitatstrukturen, die durch den Eingriff zerstört werden.  

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern biologische Vielfalt und Klima und Luft 

Durch den Wegfall der Grünlandflächen ist mit Auswirkungen auf das Mikroklima am Standort zu 

rechnen. Die landwirtschaftliche Nutzfläche wirkt als Kaltluftentstehungsfläche, da die derzeitige 

Wärmespeicherkapazität deutlich geringer ist, als bei versiegelten Flächen (z.B. Asphalt, Beton). Zu-

dem wird die zukünftige Versiegelung und der auf der Straße verlaufende Verkehr die Wärmeentste-

hung in diesem Bereich erhöhen. Die versiegelten Flächenanteile entfallen zukünftig als Rückzugsort 
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für Bodenorganismen und weitere Pflanzen- und Tierarten, was durch grünordnerischen Maßnah-

men und die direkt angrenzenden Streuobstwiese minimiert werden soll. 

Durch die gegenständliche Planung entstehen jedoch keine zusätzlichen bedeutenden Belastungen 

für die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern, die nicht bereits in der vorangegan-

genen Auswirkungsanalyse berücksichtigt worden wären. Zusammenfassend betrachtet sind die pla-

nungsbedingt verursachten Wechselbeziehungen im gegenständlichen Fall von relativ „geringer“ In-

tensität. 

3.10 Kumulierung mit Auswirkungen benachbarter Planungen und Vorhaben 

Gemäß den Vorgaben des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) müssen Pro-

jekte, die im gleichen Zeitraum auf gleicher Fläche vergleichbare Auswirkungen auf die Schutzgüter 

des UVPG haben, auch als kumulierende Projekte betrachtet werden. § 10 des UVPG regelt die UVP-

Pflicht bei kumulierenden Vorhaben wie folgt:  

„Für kumulierende Vorhaben besteht die UVP-Pflicht, wenn die kumulierenden Vorhaben zusammen 

die maßgeblichen Größen- oder Leistungswerte nach § 6 erreichen oder überschreiten.“ […] „Kumu-

lierende Vorhaben liegen vor, wenn mehrere Vorhaben derselben Art von einem oder mehreren Vor-

habenträgern durchgeführt werden und in einem engen Zusammenhang stehen. 

Ein enger Zusammenhang liegt vor, wenn  

1. sich der Einwirkungsbereich der Vorhaben überschneidet und  

2. die Vorhaben funktional und wirtschaftlich aufeinander bezogen sind.  

Technische und sonstige Anlagen müssen zusätzlich mit gemeinsamen betrieblichen oder baulichen 

Einrichtungen verbunden sein.“  

Nach Anlage 1 Absatz 2 b des Baugesetzbuches in Bezug auf § 2 Absatz 4 und §§ 2 a und 4c, gehören 

u.a. folgende Angaben in den Umweltbericht: „eine Prognose über die Entwicklung des Umweltzu-

stands bei Durchführung der Planung; hierzu sind, soweit möglich, insbesondere die möglichen er-

heblichen Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase der geplanten Vorhaben auf die Be-

lange nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe a bis i zu beschreiben, unter anderem infolge […] der 

Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter Berücksichtigung 

etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicherweise betroffene Gebiete mit speziel-

ler Umweltrelevanz oder auf die Nutzung von natürlichen Ressourcen […].“ 

Erhebliche kumulative Auswirkungen (insbesondere auf angrenzende ökologisch höherwertige Struk-

turen sowie das Landschaftsbild) des gegenständlichen Projektes mit den Auswirkungen von Vorha-

ben benachbarter Plangebiete (z. B. geplantes Hochwasserrückhaltebecken Sontheim) sind nach der-

zeitigem Kenntnisstand nicht zu befürchten. 
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Da der Änderungsbereich keine nach europäischem Recht geschützten Natura 2000-Gebiete tangiert, 

existiert diesbezüglich ebenfalls keine Betroffenheit hinsichtlich kumulativer Wirkungen. 

3.11 Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung 

von Energie 

Eine reduzierte Flächeninanspruchnahme sowie eine kompakte Erschließung tragen zu einer energie-

sparenden und -effizienten Siedlungsentwicklung bei, indem der Verkehr reduziert und ein möglichst 

kompaktes Versorgungsnetz aufgebaut wird. 

3.12 Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihre Beseitigung und Verwertung 

Bezüglich Art und Menge der betriebsbedingt zu erwartenden Abfälle kann zum gegenwärtigen Pro-

jektstand noch keine konkrete Aussage getroffen werden. Da es sich beim vorliegenden Projekt um 

eine Erweiterung der Schreinerei in Holzbauweise und der Errichtung einer Lagerhalle handelt, ist 

tendenziell jedoch nicht mit umfangreichen oder problematischen Abfällen zu rechnen. In jedem Fall 

werden jedoch die diesbezüglich geltenden gesetzlichen Bestimmungen (u. a. Kreislaufwirtschaftsge-

setz (KrWG), Bayerischen Abfallwirtschaftsgesetzes (BayAbfG), Verpackungsverordnung (VerpackV) 

etc.) hinreichend berücksichtigt, so dass diesbezüglich nach derzeitigem Kenntnisstand keine negati-

ven Auswirkungen zu befürchten sind. 

3.13 Anfälligkeit für schwere Unfälle und Katastrophen 

Der Planungsraum liegt nicht in einem erdbebengefährdeten Gebiet und diese sind aufgrund der Ge-

ologie und Tektonik auch nicht zu erwarten (z.B. kein Grabenbruch). Es ist mit an Sicherheit grenzen-

der Wahrscheinlichkeit von keiner Betroffenheit durch Erdbeben im Hinblick auf das Bauvorhaben 

auszugehen.  

Als wahrscheinlichstes Unfallszenario wäre ein Brandereignis z.B. durch einen Blitzeinschlag anzuneh-

men, da die Gebäude in Ortsrandlage situiert werden. Durch ihre Lage im Talraum wird die Wahr-

scheinlichkeit eines Blitzeinschlags jedoch etwas gemindert.  

Auf Grund der Umsetzung geeigneter Brandschutzmaßnahmen und der Einplanung der gesetzlich 

vorgeschriebenen Fluchtwege können bei den Neubauvorhaben die Gefahr bzw. die Auswirkungen 

durch einen Brand deutlich minimiert werden. Zudem befindet sich die nächstgelegene Feuerwehr 

Sontheim in nur ca. 300 m Entfernung in Attenhausen.  

Als potentielle Gefahr für das Grundwasser können die Park- und Lagerplätze angesehen werden. 

Falls z.B. ein Fahrzeug größere Mengen an Öl verlieren sollte, kann dies zu einer lokalen Verunreini-

gung der Umgebung (Boden, Bodenlebewesen), aber auch des weiteren Umfeldes über Schadstoff-

einträge in das Grundwasser oder in den Attenhauser Bach führen. In diesem Zusammenhang sei hier 

nochmals auf die ortsnahe Feuerwehr verwiesen, die mit entsprechenden Verfahren austretendes Öl 

auffangen bzw. Öl binden und entfernen kann.  
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Weitere Risiken ergeben sich aus der klimawandelbedingten Zunahme der konvektiven Gewitterer-

eignisse und den damit einhergehenden Stürmen und Starkregen, die zu Sachschäden und Gefähr-

dungen der menschlichen Gesundheit führen können.  

Gemäß WWA Kempten reicht das Überschwemmungsgebiet des Attenhauser Bachs (HQ100) zwar bis 

in den westlichen Änderungsbereich hinein, allerdings ist in diesem Bereich keine Bebauung durch 

Gebäude geplant. Aufgrund der ausreichenden Entfernung und der geplanten Renaturierung des At-

tenhauser Bachs (mit gleichzeitiger Erhöhung des Retentionsvolumens) flussaufwärts im Zuge der ge-

planten Ausgleichsmaßnahmenwerden die diesbezüglichen Risiken soweit als möglich minimiert. Al-

lerdings ist eine erhöhte Anfälligkeit des gegenständlichen Vorhabens gegenüber den Folgen des Kli-

mawandels (Extremwetter-, Starkregenereignisse) aufgrund der räumlichen Lage im Talraum des At-

tenhauser Bachs nicht gänzlich auszuschließen. 

Nach derzeitigem Kenntnisstand ergeben sich durch das gegenständliche Projekt keine – über das 

bereits bestehende Ausmaß hinausgehenden – Risiken für die menschliche Gesundheit oder das kul-

turelle Erbe. Die vorliegende Planung führt vom Grundsatz her nicht zu einer zusätzlichen Gefähr-

dung der angrenzenden Wohnbebauung / Umwelt z. B. durch Unfälle oder Katastrophen. Davon un-

berührt bleiben Fälle des „normalen“ Unfallrisikos (z. B. sind Verkehrsunfälle, auch durch Lieferver-

kehr natürlich grundsätzlich denkbar) bzw. von höherer Gewalt (unabsehbare Naturkatastrophen / 

Extremwetterereignisse wie z. B. Sturm / Orkan, Starkregen, Hochwasser, Schneedruck etc.). 

3.14 Prognose der Entwicklung der Umwelt bei Nichtdurchführung der Planung 

Es ist davon auszugehen, dass bei Nichtdurchführung der Planung das Projektgebiet auch zukünftig 

als landwirtschaftliche Fläche genutzt wird. Eine Nutzung als Gewerbegebiet und damit eine Bebau-

ung entfällt in diesem Fall. Somit blieben u. a. auch die natürlichen Bodenfunktionen erhalten. Aller-

dings sind mit Weiterführung der landwirtschaftlichen Nutzung auch die damit verbundenen Auswir-

kungen unvermindert möglich (Einträge von Nähr- und Schadstoffen in den Boden bzw. das Grund-

wasser etc.). 

Grundsätzlich ist zu berücksichtigen, dass die mit der Umsetzung des geplanten Projektes verbunde-

nen Zielsetzungen der Sicherstellung des Bedarfes an Gewerbeflächen und Sicherung der örtlichen 

Betriebe bei einem Verzicht auf die Planung nicht erreicht werden könnten. Dadurch müsste die 

Schreinerei einen anderen Standort zur Erweiterung suchen. Ein zweiter Standort wäre vermutlich 

mit höherem logistischem Aufwand und dadurch auch erhöhtem Verkehrsaufkommen verbunden.  
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4 Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich 

4.1 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

Im Rahmen des im Parallelverfahren in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans „Gewerbegebiet 

Süd-Attenhausen“ sollten folgenden Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen berücksichtigt 

bzw. festgesetzt werden.  

Tabelle 8: Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

Schutzgut Projektwirkung Vermeidungs- bzw. Minimierungs-
maßnahmen 

Mensch und menschli-

che Gesundheit 

Überbauung, Kulissenwirkung, 

Schadstoffemissionen, Lärm 

Reduzierung der Auswirkungen auf 

das Landschaftsbild und damit auf die 

Erholungseignung durch entspre-

chende grünordnerische Maßnah-

men und Pflanzung einer Streuobst-

wiese zur Durch- und Eingrünung des 

Plangebietes.  

Tiere, Pflanzen und die 

biologische Vielfalt 

Versiegelung / Überbauung / Be-

einträchtigung von Lebensräu-

men / Habitaten 

Durch Pflanzung von heimischen Ge-

hölzen im Rahmen der grünordneri-

schen Maßnahmen kann der durch 

das Planungsvorhaben verursachte 

Eingriff minimiert werden. Im Wes-

ten des Projektgebietes wird eine 

Streuobstwiese und ein Blühstreifen 

angelegt. 

Extensive Begrünung von Flachdä-

chern auf Hauptgebäuden sind nach 

den örtlichen Bauvorschriften erwün-

scht.  

Fläche und Boden Abtrag und Boden-bzw. Flächen-

versiegelung 

Reduzierung der Boden- / Flächen-

versiegelung auf das unbedingt not-

wendige Mindestmaß. 

Ausführung der Stellplätze mit versi-

ckerungsfähigen Belägen (als wasser-

gebundene Decke oder als Rasen-Git-

terstein, Rasenpflaster mit breiten 

begrünten Fugen, Schotter-Rasen, 

Drain-Pflaster).  
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Schutzgut Projektwirkung Vermeidungs- bzw. Minimierungs-
maßnahmen 

Wasser Überdeckung, Stoffeinträge Verzicht auf Bebauung innerhalb des 

HQ100 Bereichs.  

Ausführung der Stellplätze als was-

sergebundene Decke oder als Rasen-

Gitterstein, Rasenpflaster mit breiten 

begrünten Fugen, Schotter-Rasen, 

Drain-Pflaster. 

Erhalt der Grundwasserneubildungs-

rate durch Versickerung des anfallen-

den Oberflächenwassers über die be-

lebte Bodenzone 

Luft und Klima Überbauung, Versiegelung Verbesserung der kleinklimatischen 

Verhältnisse durch entsprechende 

grünordnerische Maßnahmen (z.B. 

Pflanzgebot, Durchgrünung) als Bei-

trag für die Frischluftzufuhr und Luf-

terneuerung (Adsorptions- und Filter-

vermögen der Gehölze).  

Landschaft Fernwirkung Reduzierung der Auswirkungen auf 

das Landschaftsbild durch entspre-

chende grünordnerische Maßnah-

men (Pflanzung einer Streuobst-

wiese) und einer an der umgebenen 

Bebauung orientierenden Fassaden-

gestaltung.  

 

4.2 Eingriffsregelung 

Das geplante Projekt stellt einen Eingriff in Natur und Landschaft gemäß den §§ 14 ff. BNatSchG dar. 

Nach § 1a Abs. 3 BauGB ist die Vermeidung und der Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur 

und Landschaft in der bauleitplanerischen Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen.  

Da die Flächennutzungsplanänderung nur eine Vorbereitung für die verbindlichen Bauleitplanungen 

darstellt, ist es normalerweise nicht möglich, hier bereits einen konkreten Ausgleichsflächenbedarf 

zu ermitteln. Eine überschlägige Ermittlung bzw. Prüfung des zu erwartenden Eingriffsumfangs und 

dessen Ausgleichbarkeit ist grundsätzlich ausreichend. Allerdings liegen aufgrund der Tatsache, dass 
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der dazugehörige Bebauungsplan im Parallelverfahren aufgestellt wird diesbezüglich bereits detail-

liertere Kenntnisse vor. 

Mit Umsetzung der Planungen aus dem Bebauungsplan „Gewerbegebiet Süd-Attenhausen“ ergibt 

sich ein naturschutzfachlicher Ausgleichsbedarf von rund 17.223 Wertpunkten. Der Ausgleichsflä-

chenbedarf wird innerhalb des Plangebiets auf der Ausgleichsfläche auf 1.463 m² und zusätzlich auf 

einer Teilfläche der externen Ausgleichsfläche auf einer Fläche von 1.791 m² auf dem Flurstück 1292 

der Gemeinde Sontheim, ca. 700 m südlich des Plangebiets, erbracht. Bei Anerkennung der im Be-

bauungsplan festgesetzten Ausgleichsflächen und -maßnahmen kann der Eingriff vollständig kom-

pensiert werden. Die detaillierte Ausführung und Ermittlung der Eingriffsschwere ist dem Umweltbe-

richt zum parallel aufgestellten Bebauungsplan „Gewerbegebiet Süd-Attenhausen“ zu entnehmen. 

5 Planungsalternativen 

Der Standort zeichnet sich durch seine gute verkehrliche Anbindung und die Anbindung an die be-

reits vorhandenen gewerblichen Nutzungen aus. Die geplanten Gewerbeflächen sollen vorrangig der 

Bedarfsdeckung bzw. erforderlichen Erweiterungen von ortsansässigen Betrieben dienen. Aufgrund 

dieser geplanten Erweiterung der Schreinerei Boneberger mit den logistischen Vorteilen und effizien-

ten betrieblichen Abläufe drängen sich keine wesentlich günstigeren Standorte auf. Konflikte z.B. hin-

sichtlich des Immissionsschutzes sind an dieser Stelle nicht zu erwarten. Durch die Änderung sollen 

Standort gesichert und Arbeitsplätze und Wirtschaftskraft am Ort gehalten werden. 

Zur Gewährleistung einer stimmigen Einbindung in die umgebende Landschaft werden – wie bereits 

im rechtswirksamen FNP an der bisherigen Grenze des Mischgebiets dargestellt - nach Westen und 

Süden hin Eingrünungen geplant. 

C ZUSÄTZLICHE ANGABEN ZUR PLANUNG 

6 Methodik und technische Verfahren  

Die Analyse und Bewertung der Schutzgüter erfolgte verbal-argumentativ mithilfe einer vierstufigen 

Skala (gering, mittel, hoch, sehr hoch).  

Zur Bewertung bzw. Abschätzung der Umweltauswirkungen des Vorhabens wurden u.a. die amtliche 

Biotopkartierung Bayern, die Artenschutzkartierung Bayern, das Arten- und Biotopschutzprogramm 

für den Landkreis Unterallgäu sowie die in den jeweiligen Fachkapiteln genannten Informationsquel-

len herangezogen.  

Die Beurteilung bzw. Abschätzung der Umweltauswirkungen des Vorhabens basiert im Wesentlichen 

auf den bisher vorliegenden Angaben der Fachbehörden, den Einschätzungen des Verfassers sowie 

auf folgenden Datengrundlagen und Fachgutachten: 

• Flächennutzungsplan Gemeinde Sontheim 
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• Artenschutzrechtliche Relevanzbegehung vom 22.11.2021 (LARS consult) 

• Bayern Atlas 

7 Schwierigkeiten bei der Bearbeitung  

Besondere Schwierigkeiten bei der Ermittlung der Grundlagendaten bzw. der Bearbeitung des vorlie-

genden Umweltberichtes traten nicht auf.  

8 Maßnahmen zur Überwachung  

Grundsätzlich sollte die ordnungsgemäße Durchführung der Vermeidungs-, Minimierungs- und Aus-

gleichsmaßnahmen, die zu einem späteren Zeitpunkt evtl. (zusätzlich) auftretenden Umweltauswir-

kungen sowie auch die Wirksamkeit der grünordnerischen Maßnahmen einer Überwachung unterzo-

gen werden. Auf ein Monitoring im Sinne der europäischen Gesetzgebung zum Artenschutz kann 

nach derzeitigem Kenntnisstand verzichtet werden. Sollten im weiteren Verfahren doch noch ent-

sprechende artenschutzrechtliche Maßnahmen nötig werden, ist ein entsprechendes Monitoring 

durchzuführen. 

Die Überprüfung möglicher Umweltauswirkungen sowie die Wirksamkeit der grünordnerischen Pla-

nung, sollte im Laufe der ersten fünf Jahre nach Abschluss der Baumaßnahmen erfolgen. Darüber 

hinaus ist während der Umsetzung der Planung seitens der Gemeinde Sontheim zu überwachen, ob 

unvorhergesehene und im Rahmen des gegenständlichen Umweltberichts noch nicht berücksichtigte 

Umweltauswirkungen auftreten. Werden derartige Veränderungen festgestellt, so sind die zuständi-

gen Behörden beim Landratsamt UnteralIgäu hiervon in Kenntnis zu setzen und Maßnahmen zur Mi-

nimierung zu entwickeln. 

9 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Die Gemeinde Sontheim beabsichtigt zur Deckung des örtlichen Bedarfs an Gewerbeflächen die 

7. Änderung des Flächennutzungsplans parallel zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplanes „Gewerbegebiet Süd-Attenhausen“.  

Der Änderungsbereich liegt in südwestlicher Ortsrandlage des Ortsteils Attenhausen, umfasst 

ca. 1,4 ha und grenzt im Osten an bereits bestehende Mischgebietsflächen an. Das Plangebiet selbst 

wird im Osten vom bestehenden Gewerbebetrieb der Schreinerei Boneberger geprägt, ansonsten ist 

es überwiegend unbebaut und intensiv landwirtschaftlich genutzt (Intensivgrünland). Die Fläche ist 

ringsherum überwiegend von landwirtschaftlicher Fläche umgeben. Im Osten und Süden schließen 

Wohnbebauung und gewerbliche Nutzungen an. In westlicher Richtung verläuft in einer Entfernung 

von ca. 40 m zur westlichen Begrenzung des Änderungsbereichs der „Attenhauser Bach“, welcher 

von bachbegleitenden Gehölzen umgeben ist. Dahinter befinden sich weitere Grünflächen und 
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Tennisplätze. Ziel der Planung ist demnach die Ausweisung des Gewerbegebiets für die notwendigen 

Erweiterungen der Schreinerei Boneberger und des ortsansässigen Betriebs E. Rolly Bodenbeläge. 

Im Änderungsbereich befinden sich keine nach Bundes- oder Landesrecht fixierten Schutzgebiete. Es 

liegen auch keine Natura-2000-Gebiete, die nach europäischem Recht entsprechend der Fauna-Flora-

Habitat- (FFH) Richtlinie, bzw. der Vogelschutzrichtline („Europäische Vogelschutzgebiete“ und „Be-

sondere Schutzgebiete“) geschützt wären innerhalb oder im näheren Umfeld des Planungsraumes. 

Außerdem befinden sich keine amtlich kartierten Biotope im Projektgebiet.  

Projektbedingt verursachte Auswirkungen auf die genannten Schutzgebiete / Biotopflächen sind auf-

grund der ausreichenden räumlichen Entfernung und der verhältnismäßig geringen Auswirkungsin-

tensität des geplanten Vorhabens nicht zu erwarten. 

Aufgrund der Tatsache, dass der dazugehörige Bebauungsplan im Parallelverfahren aufgestellt wird, 

liegen bereits detailliertere Kenntnisse zum Ausgleichsbedarf vor. Die Berechnung des Ausgleichsbe-

darfs nach dem Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft – Eingriffsregelung in der 

Bauleitplanung“ des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr (Dezember 2021) 

ergibt für Flächen mit geringer Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild, einem Kompensati-

onsfaktor von 0,8 (GRZ) und 1,0 (versiegelte Straße) und dem Abzug der Planungsfaktors von 10 Pro-

zent einen Ausgleichsbedarf von 17.223 Wertpunkten. Der Ausgleichsflächenbedarf wird innerhalb 

des Plangebiets auf der Ausgleichsfläche A1 (1.463 m²) und zusätzlich auf einer Teilfläche der exter-

nen Ausgleichsfläche A2 auf einer Fläche von 1.791 m² auf dem Flurstück 1292 der Gemeinde 

Sontheim, ca. 700 m südlich des Plangebiets, erbracht. Bei Anerkennung der im Bebauungsplan fest-

gesetzten Ausgleichsflächen und -maßnahmen kann der Eingriff vollständig kompensiert werden. Die 

detaillierte Ausführung und Ermittlung der Eingriffsschwere ist dem Umweltbericht zum parallel auf-

gestellten Bebauungsplan „Gewerbegebiet Süd-Attenhausen“ zu entnehmen. 

In Tabelle 12 sind die projektbedingten Auswirkungen - differenziert für die einzelnen Schutzgüter in 

geringe, mittlere und hohe Beeinträchtigungsintensitäten - unter Berücksichtigung der Maßnahmen 

zur Vermeidung und Verminderung zusammengefasst. 

Tabelle 9:  Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Schutzgut  Baubedingte  
Auswirkungen  

Anlagen- und betriebs-
bedingte Auswirkungen 

Mensch und menschliche Gesundheit  gering gering - mittel 

Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt  gering  gering-mittel 

Fläche  mittel-hoch mittel-hoch 

Boden  gering (unbebaute Berei-

che)  

sehr hoch (überplante Be-

reiche) 

gering (unbebaute Berei-

che)  

sehr hoch (überplante 

Bereiche)  
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Schutzgut  Baubedingte  
Auswirkungen  

Anlagen- und betriebs-
bedingte Auswirkungen 

Wasser (Grund- und Oberflächenwasser)  gering gering-mittel 

Luft und Klima  gering gering 

Landschaft gering mittel 

Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter  gering gering 

 

Bei den meisten Schutzgütern liegen mit Umsetzung der Planung demnach nur geringe bis mittlere 

projektbedingte Auswirkungen auf die Umwelt vor. Mittlere bis sehr hohe Auswirkungen treten bei 

den Schutzgütern Wasser, Fläche und Boden auf. Diese Auswirkungen werden durch Eingrünungs-

maßnahmen, die Beschränkung des zulässigen Versiegelungsgrades und die Verwendung von wasser-

durchlässigen Belägen soweit als möglich reduziert. 

Die artenschutzrechtliche Relevanzprüfung vom 17.02.2022 ergab, dass das Untersuchungsgebiet 

keine potentielle Lebensstätten bzw. essenziellen Nahrungshabitate europäischer Vogel sowie weite-

rer planungsrelevanter Arten, welche nach Vogelschutzrichtlinie (VRL) bzw. FFH-Richtlinie (Anhang 

IV) gesetzlich geschützt sind, aufweist. Eine erhebliche Beeinträchtigung von Lebensräumen, Jagd- 

bzw. Nahrungshabitaten lokal vorkommender Vogel- und Fledermausarten kann nach derzeitigem 

Kenntnisstand folglich ausgeschlossen werden. 
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10 Quellenregister  

BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT (2022): Amtliche Biotopkartierung Bayern (Download von 

https://www.lfu.bayern.de/natur/biotopkartierung_daten/index.htm). 

BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ / BAYERISCHES GEOLOGISCHES LANDESAMT (HRSG.) (2003): Das 

Schutzgut Boden in der Planung – Bewertung natürlicher Bodenfunktionen und Umsetzung in Pla-

nungs- und Genehmigungsverfahren, Augsburg. 

BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR LANDESENTWICKLUNG UND UMWELTFRAGEN (Hrsg.) (2003): Arten- und 

Biotopschutzprogramm Bayern (ABSP) – Landkreis Unterallgäu - Textband, München.  

BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR LANDESENTWICKLUNG UND UMWELTFRAGEN (Hrsg.) (2003): Bauen im Ein-

klang mit Natur und Landschaft – Ein Leitfaden. Ergänzte Fassung, 2. Auflage. München. 44 S. 

BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM DER FINANZEN, FÜR LANDESENTWICKLUNG UND HEIMAT (Hrsg.) (2013): Landes-

entwicklungsprogramm Bayern (LEP). geänderte Fassung (2018), Textband, Karten, München. 

BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM DER FINANZEN UND FÜR HEIMAT (2022): BayernAtlas, https://geoportal.bay-

ern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=bvv&bgLayer=at-

kis&E=637532.00&N=5322409.65&zoom=7&layers=6ffac3aa-95c5-4fa5-9455-e9eeddb0010d&ca-

talogNodes=11, zuletzt aufgerufen unter 19.07.2022.  

REGIONALVERBAND DONAU-ILLER (Hrsg.) (1987, letzte Teilfortschreibung 2015): Regionalplan Donau-Iller 

1987 sowie laufende Gesamtfortschreibung. 


